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Mit einem Kapitel zur Ästhetik des Rechts[1] haben wir versucht, den Juristenblick
interdisziplinär zu weiten. Dabei sind wir u. a. auf das Judiz als das
Geschmacksurteil der Juristen gestoßen. Bei Savigny und Ihering war vom »Takt«
die Rede, den sich Juristen durch lange Übung erwerben, und mit dessen Hilfe sie
komplizierte Zusammenhänge ordnen. Heute redet man lieber über Klugheit[2]
oder Angemessenheit[3].

Als ästhetische Kategorie kommt der Sinn für Angemessenheit in Betracht. Das
Prinzip der Angemessenheit, wie es von Klaus Günther entwickelt wurde, bewegt
sich im Bereich der Reflexion. Es verlangt nach einem »Anwendungsdiskurs«, der
eine »Angemessenheitsargumentation« zu der Frage entwickeln soll, ob eine
allgemeine Regel unter Berücksichtigung aller Umstände auf den Einzelfall passt.
Die eher unreflektierte Kompetenz, in Situationen mit wertenden Aspekten eine
»angemessene« Entscheidung zu treffen, ist dagegen das Thema von Landweer. Es
liegt, so möchte man sagen, in der Natur der Sache, dass sie aus dem Aspekt der
Angemessenheit keine subsumtionsgeeigneten Maßstäbe ableiten kann.

Die verschiedenen Ansätze haben jenseits der erfahrungsgesteuerten Routine
gemeinsam, dass es sich um Strategien des Umgangs mit komplexen Situationen
handelt, die der Handelnde nur unvollständig analysieren kann. Es geht also um
undeklarierte Methoden des Umgangs mit der von Simon so getauften bounded
rationality. Psychologen bieten dafür einen Katalog von Heuristiken und kognitiven
Täuschungen an. Soziologen bemühen eine Theorie der Frame-Selection, die eine
»Vorstrukturierung des Handelns durch kognitiv-emotional verankerte Schemata«
zugrunde legt.[4] Man würde nur gerne genauer wissen, wie diese Frames aussehen
und wie sie entstehen. Hier wirken anscheinend die evolutionär entstandenen
Schemata, die mit der Sozialisation allgemein erworbenen Frames und ihre
spezifische Prägung durch die berufliche Praxis zusammen. Aber die Benennung
operativer Strategien speziell der juristischen Praxis ist bisher nicht gelungen.
Dagegen gibt es auf der Makroebene allerhand Vermutungen über implizites
Wissen, kulturelle Codes, Natürlichkeits- und Normalitätsvorstellungen. Dem
Juristen helfen sie nicht weiter als schon Savigny und Ihering gelangt waren[5].
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Nun bin ich noch einmal dem Hinweis von Kroneberg auf das in der Soziologie
geläufige Konzept einer Logik der Angemessenheit (logic of appropriatness)
nachgegangen. Der Ertrag ist insofern positiv, als er Juristen in dem Glauben
bestärkt, dass da etwas »dran ist«, wenn sie von Judiz usw. reden. Aber solche
Affirmation ist wohl nicht Sinn der Interdisziplinarität.

Die »Logik der Angemessenheit« wird als Gegensatz zur der utilitaristischen Logik
der Konsequenzen verstanden.[6] Auch ein utilitaristisches Kalkül ist danach
eingebettet in einen ideellen und normativen Kontext mit daraus resultierenden
Praktiken und entsprechenden »Logiken«, nach denen Akteure ihr Handeln
bemessen. Von einer »Logik« kann indessen keine Rede sein.

»… the core intuition is that humans maintain a repertoire of roles and
identities, each providing rules of appropriate behavior in situations for
which they are relevant. Following rules of a role or identity is a relatively
complicated cognitive process involving thoughtful, reasoning behavior; but
the processes of reasoning are not primarily connected to the anticipation of
future consequences as they are in most contemporary conceptions of
rationality. Actors use criteria of similarity and congruence, rather than
likelihood and value. To act appropriately is to proceed according to the
institutionalized practices of a collectivity, based on mutual, and often tacit
understandings of what is true, reasonable, natural, right, and good.«[7]

Was folgt, kann man als Bestätigung der juristischen Hermeneutik lesen. Es muss
eben alles an System, Situation und Selbstverständnis angepasst werden oder sein.
Über die Maßstäbe der Angemessenheit erfahren wir nur eine Trivialität, nämlich
dass eine klare »Logik« der Situation über eine unklare dominiert. Letztlich geht es
um eine Differenzierung der Theorie der Rationalwahl. Rational choice als
Grundprinzip hat zur Folge, dass die Handlungswahl dem Ziel der möglichst
effizienten Nutzenproduktion folgt und deshalb zweckrational die Konsequenzen des
Handelns in Rechnung stellt. Normen sind dabei nur Randbedingungen
(=Rechnungsposten). Erst wenn die Rechnung unübersichtlich wird – was seine
Ursache auch in unklaren Normen haben kann – tritt an die Stelle des Berechnens
möglicher Folgen die Frage nach Angemessenheit des Handelns im Hinblick auf die
gegebene Situation. »Dabei versucht der Akteur seine Unsicherheit über den
Charakter der Situation aufzulösen und zu einer möglichst angemessenen
Situationsdefinition zu gelangen.« Es hilft wenig, dass Kroneberg den
»Angemessenheitsglauben« mit USinn formalisiert und in seine MFS-Formel (Modell
der Frame-Selektion) einstellt. U steht dabei für (Subjective Expected) Utility. Wie
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die Angemessenheit näher bestimmt werden kann, erfahren wir nicht. So könnte
USinn auch für Unsinn stehen.

Nachtrag vom 1. 12. 2020: Mit dem Sinn für Angemessenheit befasst sich erneut
Hilge Landweer: Der Sinn für Angemessenheit als Quelle von Normativität in Ethik
und Ästhetik, in: Kerstin Andermann/Undine Eberlein (Hg.), Gefühle als
Atmosphären, 2011, 57-78, und jetzt wieder: Warum Normen allein nicht reichen.
Sinn für Angemessenheit und Rechtsgefühl in rechtsästhetischer Perspektive, in:
Eva Schürmann/Levno von Plato (Hg.), Rechtsästhetik in rechtsphilosophischer
Absicht, 2020, 63-84. Sie fasst zuzsammen (S. 83):

»1. Angemessenheit ist auf die jeweilige Situation bezogen. Wegen der
Abhängigkeit von der Besonderheit der jeweiligen Situation kann sie nicht als
Norm expliziert werden, denn Normen gelten übersubjektiv und
situationsunabhängig. 2. Dass wir den Begriff ›angemessen‹ sinnvoll
verwenden können, weist darauf hin, dass wir ein menschliches Vermögen zur
erforderlichen feinkörnigen Wahrnehmung von Situationen unterstellen. Diese
Fähigkeit bezeichne ich als ›Sinn für Angemessenheit‹. 3. Der Sinn für
Angemessenheit muss für die in einer Situation relevanten Wertungen
empfänglich sein und Wertungen vornehmen können. Das verlangt mehr als
bloß eine sinnliche und kognitive Wahrnehmung von Sachverhalten; dieses
Vermögen muss affektiv fundiert sein.«
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[1] Klaus F. Röhl/Hans Christian Röhl, Zur Ästhetik des Rechts, SSRN 2018.

[2] Arno Scherzberg, Wird man durch Erfahrung klug?, Internetpublikation, 2008.

[3] Klaus Günther, Der Sinn für Angemessenheit. Anwendungsdiskurse in Moral und
Recht, 1988; Hilge Landweer, Der Sinn für Angemessenheit als Quelle von
Normativität in Ethik und Ästhetik, in: Kerstin Andermann/Undine Eberlein (Hg.),
Gefühle als Atmosphären, 2011, 57-78.

[4] Clemens Kroneberg, Wertrationalität und das Modell der Frame-Selektion, Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 59 , 2007, 215-239.

[5] Dazu Stephan Meder, Missverstehen und Verstehen. Savignys Grundlegung der
modernen Hermeneutik, 2004 (S. 55ff).

https://www.rsozblog.de/Roehl,%20Klaus%20F.%20and%20Roehl,%20Hans%20Christian,%20Zur%20Ästhetik%20des%20Rechts%20(Law%20and%20Aesthetics)%20(June%205,%202018).%20Forthcoming,%204th%20Edition,%20»Allgemeine%20Rechtslehre«%20(General%20Jurisprudence)%20with%20Verlag%20Franz%20Vahlen%20Munich.%20Available%20at%20SSRN:%20https:/ssrn.com/abstract=3191176
https://www.uni-erfurt.de/oeffrecht/team/lehrstuhlinhaber/internetpublikationen/


Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

[6] James G. March/Johan P. Olsen, Rediscovering Institutions, 1989, S. 160-163;
dies, The Institutional Dynamics of International Political Orders, International
Organization 52, 1998, 943-969; Hartmut Esser, Soziologie Bd. 5: Institutionen,
2000, S. 92ff.

[7] James G. March/Johan P. Olsen, The Logic of Appropriateness, in: The Oxford
Handbook of Political Science 2011, 478-497, S. 479.

Ähnliche Themen

Recht und Emotion: Ein Katalog der Gefühle
Der Emotional Turn und die Rechtswissenschaft
Normalität und Normativität
Die Natur der Sache als Schlüssel zur Interdisziplinarität
Schnittstellen der Interdisziplinarität
Noch einmal Bourdieu, jetzt mit Rechtsbewusstsein
EUGH zum Genome-Editing (CRISPR/Cas9): Schulfall zur juristischen Methode
und Ausfall von Interdisziplinarität
Interdisziplinarität. Vor einem neuen Buch
Sozioprudenz und Jurisprudenz
Legal Narratives III: »Von den Fällen, die fallweise im Einzelfall anfallen.«

http://polisci2.ucsd.edu/foundation/documents/09March1989.pdf
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456-e-024
https://www.rsozblog.de/recht-und-emotion-ein-katalog-der-gefuehle/
https://www.rsozblog.de/der-emotional-turn-und-die-rechtswissenschaft/
https://www.rsozblog.de/normalitaet-und-normativitaet/
https://www.rsozblog.de/die-natur-der-sache-als-schluessel-zur-interdisziplinaritaet/
https://www.rsozblog.de/schnittstellen-der-interdisziplinaritaet/
https://www.rsozblog.de/noch-einmal-bourdieu-jetzt-mit-rechtsbewusstsein/
https://www.rsozblog.de/eugh-zum-genome-editing-crispr-cas9/
https://www.rsozblog.de/eugh-zum-genome-editing-crispr-cas9/
https://www.rsozblog.de/interdisziplinaritaet/
https://www.rsozblog.de/sozioprudenz-und-jurisprudenz/
https://www.rsozblog.de/legal-narratives-iii-von-den-fallen-die-fallweise-im-einzelfall-anfallen/

